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BAGüS-00-06,BAGüS-HeimG-00-01 18.11.2005 

Mitglieder-Info Nr. 47/2005 
 
Entgelterhöhungen gem. § 7 Abs. 3 Heimgesetz 
hier: Urteil des Schl.-Holst. Oberverwaltungsgerichtes vom 13.10.2005 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit Entscheidung vom 13. Oktober 2005 hat das Schleswig-Holsteinische Oberver-
waltungsgericht (s. Anlage) klargestellt, dass für eine fristgemäße und wirksame An-
kündigung einer Entgelterhöhung gem. § 7 Abs. 3 Heimgesetz die vom Einrichtungs-
träger schriftlich mitgeteilten, beabsichtigten Entgelte ausreichend sind und rückwir-
kende Entgeltfestsetzungen durch die Schiedsstelle dem Einrichtungsträger zugute 
kommen. Klargestellt wurde auch, dass diese Entscheidung die Interessen der 
Bewohnerinnen und Bewohner nicht belastet. 
 
Streitig war, wann die Vier-Wochen-Frist des § 7 Abs. 3 Heimgesetz in Gang gesetzt 
wird. Der beklagte Landkreis vertrat die Auffassung, dass die Vier-Wochen-Frist erst 
zu laufen beginne, wenn das Ergebnis der Vergütungsverhandlungen – das 
Schiedsstellenverfahren eingeschlossen – feststehe. Dem gegenüber hat das Ober-
verwaltungsgericht nunmehr klargestellt, dass es für ein Ingangsetzen der vierwö-
chigen Ankündigungsfrist ausreichend ist, dass dem betroffenen Bewohner bzw. der 
Bewohnerin angekündigt wird, mit welchen Vorstellungen der Einrichtungsträger in 
die Entgeltverhandlungen mit den Kostenträgern eintritt. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, Berlin - Der Senator für 
Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales 
und Familie, Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für Soziales, Gesundheit und Verbraucher-
schutz Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut - Landeswohlfahrtsverband Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 
Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesamt für Soziales und Familie Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg -
Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 


